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 Veröffentlicht am 11.06.1987

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §6;

ABGB §7;

VwRallg;

Rechtssatz

Maßgebend für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift ist nach stRsp des VwGH der in dieser zum Ausdruck

kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem

Sinnzusammenhang ergibt, in den diese hineingestellt ist.

Schlagworte

Auslegung Allgemein authentische Interpretation VwRallg3/1
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